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Diese Checkliste soll Ihnen helfen, im Fall des Falles richtig und schnell zu 
reagieren. In jedem Fall empfiehlt sich für das weitere Vorgehen eine Bera-
tung durch den WLV-Kreisverband – wir haben die Profis für Rechtsfragen, 
Kommunikation und Versicherung.

Täter auf frischer  
Tat ertappt

	� Polizei benachrichtigen

	� Beweise dokumentieren 
	� Fotos/Filme anfertigen
	� genaue Zeit- und  

Ortsangaben notieren
	� Zeugenanschriften festhalten

Einbruch später  
entdeckt 

	� Benachrichtigen von
	� Amtsveterinär
	� WLV-Kreisverband (Beratung)
	� Polizei (Anzeigenerstattung)
	� QS 
	� Abnehmer der Tiere 

	� Hoftierarzt benachrichtigen 
	� zur Anfertigung einer aktuellen  

Bestandsuntersuchung inkl. Protokoll

	� Tierbestand auf Folgeschäden untersuchen

zusammen mit Hoftierarzt/ 
Tiergesundheitsdienst

	� Spuren dokumentieren 
	� Fotos/Filme von Tieren 
	� Fotos/Filme von Sachbeschädigungen

	� Betriebliche Dokumentationen  
auf Vollständigkeit prüfen

	� QS-Ereignisfallblatt ausfüllen

	� Beantragung eines Sonderaudits bei
	� QS
	� Initiative Tierwohl 
	� Qualitätssicherungsprogrammen

	� Versicherungen benachrichtigen 
	� Ertragsschadenversicherung 
	� Inventarversicherung 
	� Betriebshaftpflichtversicherung, 
	� Maschinenbruchversicherung 
	� Rechtsschutzversicherung

	� Sichern des Film- und Bildmaterials  
aus Internet und Printmedien 

hilft bei der Feststellung der Täter

Auf Medienanfragen  
richtig reagieren* 

	� Keine Stellungnahme abgeben vor Prü-
fung des Bildmaterials und der Vorwürfe

	� Bei überraschenden Medienbesuchen: 
Bestehen Sie darauf, dass Tonband und 
Kamera abgestellt werden.

	� Vom WLV-Kreisverband beraten lassen

	� Empfehlung: Bei Medienanfragen einen 
„Interviewvertrag“ abschließen  
(erhältlich beim WLV)

Checkliste 
Stalleinbruch

Meine Notfallnummern

WLV-Kreisverband:

Tierarzt:

Versicherung:

Veterinäramt:
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*  �Häufig wird behauptet, es seien unbemerkt Aufnahmen 

im Stall gemacht worden, die Tierrechtsverstöße belegen 

und daraufhin um Stellungnahme gebeten.


